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Änderung des Polizeigesetzes des Kantons Glarus 
 
(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2012) 
 

I. 
 
Das Polizeigesetz des Kantons Glarus vom 6. Mai 2007 wird wie folgt geändert: 
 
Art. 26a (neu) 
Observation 
1 Die Observation dient der Erkennung der Vorbereitung und der Verhinderung von Verbrechen und 
Vergehen durch die Kantonspolizei mittels verdeckter Beobachtung von Personen und Sachen an 
allgemein zugänglichen Orten sowie der Erstellung von Bild- oder Tonaufzeichnungen in diesem 
Zusammenhang. 
2 Die Kantonspolizei darf eine Observation durchführen, wenn: 
a. hinreichende Anzeichen dafür bestehen, dass es zu strafbaren Handlungen kommen könnte, und 
b. andere Massnahmen erfolglos geblieben sind oder die Ermittlungen sonst aussichtslos wären oder 

unverhältnismässig erschwert würden. 
3 Hat eine Observation einen Monat gedauert, so bedarf ihre Fortsetzung der schriftlichen Genehmi-
gung durch den Polizeikommandanten. 
 
Art. 26b (neu) 
Verdeckte Fahndung 
1 Die verdeckte Fahndung dient der Erkennung der Vorbereitung und der Verhinderung von Verbre-
chen und Vergehen durch Angehörige der Kantonspolizei, deren wahre Identität und Funktion nicht 
erkennbar ist, im Rahmen kurzer Einsätze ohne Verwendung einer durch Urkunden abgesicherten 
falschen Identität. 
2 Die Kantonspolizei darf eine verdeckte Fahndung durchführen, wenn: 
a. hinreichende Anzeichen dafür bestehen, dass es zu strafbaren Handlungen kommen könnte, und 
b. andere Massnahmen erfolglos geblieben sind oder die Ermittlungen sonst aussichtslos wären oder 

unverhältnismässig erschwert würden. 
3 Die Bestimmungen gemäss den Artikeln 287 (Anforderung an eingesetzte Personen), 291–294 (Auf-
gaben der verdeckten Fahnder und Führungspersonen) sowie 297 Absatz 1 Buchstaben a und c und 
Absatz 3 StPO (Beendigung des Einsatzes) sind sinngemäss anwendbar. 
4 Hat eine verdeckte Fahndung einen Monat gedauert, so bedarf ihre Fortsetzung der schriftlichen 
Genehmigung durch den Polizeikommandanten. 
 
Art. 26c (neu) 
Verdeckte Ermittlung 
1 Die verdeckten Ermittlung dient der Erkennung der Vorbereitung und der Verhinderung von Verbre-
chen und Vergehen durch Angehörige der Kantonspolizei oder vorübergehend dort angestellte Perso-
nen, deren wahre Identität und Funktion nicht erkennbar ist, unter Verwendung einer auf Dauer ange-
legten, durch Urkunden abgesicherten falschen Identität. 
2 Der Polizeikommandant darf eine verdeckte Ermittlung anordnen, wenn: 
a. hinreichende Anzeichen dafür bestehen, dass es zu einer in Artikel 286 Absatz 2 StPO genannten 

Straftat kommen könnte; 
b. die Schwere der Straftat die verdeckte Ermittlung rechtfertigt, und 
c. andere Massnahmen erfolglos geblieben sind oder die Ermittlungen sonst aussichtslos wären oder 

unverhältnismässig erschwert würden. 
3 Die Bestimmungen gemäss den Artikeln 287 (Anforderung an eingesetzte Personen), 291–294 (Auf-
gaben der verdeckten Ermittler und Führungspersonen) sowie 297 Absatz 1 Buchstaben a und c und 
Absatz 3 StPO (Beendigung des Einsatzes) sind sinngemäss anwendbar. 
4 Der Einsatz eines verdeckten Ermittlers bedarf der Genehmigung durch das Zwangsmassnahmen-
gericht. Die Kantonspolizei stellt den Antrag innert 24 Stunden seit der Anordnung der verdeckten 
Ermittlung. 
 

II. 
 
Diese Änderung tritt am 1. Juli 2012 in Kraft. 


